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fdjliejjlithei Verüdfi#igung ber einen bie anberen beinahe

ganz aufgehoben toerben. (Sin halbwegs barmonifdjer AuS=

gleidi) bann beêtjalb nur auf Soften aller ftattfinben. Unb
biefeS Severe nehmen mir and) an ber fOfehrjahl ber ans«

geftellten Dbjefte toahr, obwohl ja Ausbreitungen in jeber
9fiicE)tung oorfommen unb man bie zierlichften, gebrecfjlichften
Stühle neben maffioeit unb f#oerfälligen finbet.

3n fÇrantreicE), fpeziell VariS, finbet man im Allgemeinen
niebrige Sißhöhen Bon 35, 40 bis höchftenS 45 ©entimeter,
bas leßtere #afz roirb befonberS für ©pportfeffel geroählt.
Schweben, ©nglanb, bann bie bereinigten Staaten Bon Aorb*
amerifa haben Sißböhen uon über 45 bis 50 ©entimeter.

®iefe ©imenfioneu gelten I)auptfä#ich nur Bon maffioen,
nicht gepolfterten Sifsen.

2BaS nur. ben SBintel betrifft, beu bie Sißfläcf)c mit ber

feften Aüdlefme bilbet, fo herrfdfjt hier wohl bie gröfete Ver*
fthiebenheit, obroohl fid) bod) bie fffiehrjahl in ber Aäf)e beS

Born Schreiber biefer Seilen feinerzeit gefuttbenen Normals
WinfelS Bon 3 05 " bewegt. ^Diesbezügliche Ateffungen er*

gaben SBinfel Bon 96" bis 138".
bei ber gform ber Sißfläche ift bie ©bene bie Borrherr* i

fchenbe (bie gepolfterten SAöbel natürlich ausgenommen). Ver*
]

fchiebene Verfudje finb übrigens Borhanben, biefer Sißjtäche
mehr eine für ben Sißenben bequemere g-orm ju geben;
inSbefonbere mittelft bem Abf#ägen berfelben gegen rüd*
wärtS. ©ine Sißflädje ganz bem Sörperbau anzubequemen,

bringt Schweben in bent ans fèolz gefertigten Sattelfiß. ®S

muß übrigens ermähnt werben, baß ans ben bereinigten
Staaten Àorbamerifa'S bereits ein ftarfer ©pport in folchen
©effeln mit Sattelfifeen nach 'Vrafitien unb Argentinien
epiftirt.

3ln berfudjen, bnrd) Sfonftruftton ein proportionelleS
3)iafe für bie Verhältniffe ber Sißmöbel zu finbeu, fehlt es
auch in ber AitSfteliuug nicht. @S finb zwei fjadjfchuten,
bie fid) bamit befaffeit: „Patronage industriel des en-
fants de FEbenisterie, rue de Charenton 49" unb

bie „Ecole municipale professionelle d'Ameublement,
25, rue de Reuilly", beibe in fßariS. bon ber erften

Sdjulmertftätte ift an einem ÜJlobelle ein berjucb bargeftellt,
ben Sßinfel ber Sifefläcfee mit ber Aüdlehue z« ftnbett. ,<0ier=

bei ift bie Sifetiefe mit 38 ©entimeter, bie Sifefeöfee mit 45
©entimeter angenommen, bon ber 9J?itte ber Sifefläcfee wirb
eine Senfrechte nach unten errichtet unb auf biefer, ootn Siße
an gerechnet, 1V2 Sifehöhe aufgetragen, oon beut gefuubeneu
Sßunfre eine ©erabe an bie hintere Sißfante gezogen nnb
barüber hinaus Berläugert; biefe berlängeruug bilbet mit ber

Sißfläche ben gefachten Dtiidlebneuminfel. Oie gefunbene
©erabe Wirb zugleich als ©rzeugeube für bie Sogen ber Sftücfe

lehnenfd)Wingen benußt, ittbem hierzu ber ootn VerüßrungS*
punfte ber ©eraben mit ber Apinterfante nach bem Aîittel*
punft ber Sifefläcfee gezogene StabiuS bient.

Sei ben oben angegebenen Ataßetc ber Sifetiefe unb ber
Sibhöhe eutfpricht ber gefunbene SBinfel ganz bent töebürf=
niffe beS Sibenbeu, er hat 105,5". Vei tieferen Siben,
Z- S. bei ßefjnftühleiß wirb biefer SKinfel Diel zu groß unb
bie iRiicflehue zu weit nach rüdmärtS gebogen; bie .ton-
ftrnftion ift baßer nur für ben fpeziell angegebenen oer*
wenbbar.

3« biefer S#tle ift auch ber föerfud) gemacht worben,
ans einem fauteuil, einem Seffel nnb einem Oabouret ein
bequemes nnb leicht zufammenftettbareS Außebett herzufteHeu.

3n ber z»eüsenannteu Sdjule ma# 3- Vercßere, chef
des travaux de l'école, einen SSerfncfe, auf grapßifd)em
Sßege bei gegebener uorberer Vreite unb gegebener 37iefe beS

SibeS bie richtige hintere Vreite beSfelben unb fomit bie

Stellung ber Hinterfüße z« ermitteln. Oiefe Sonftruftion

ift für Stühle unb fauteuils berechnet; fie befteht in g-ol*
genbem: Auf ber AHtte ber gegebenen Vorberfante, bei einem

Seffel 40 ©entimeter, bei fauteuils 60 ©entimeter, wirb bie

Sifetiefe mit 38, beziebitngSmeife mit 50 ©entimeter errichtet.
SDiefe SDiefett werben in zwölf gleiche 37l)eile getheilt unb
bnrd) ben fiebeuten OßeilungSpunft, oon ber Vorberfante an
gerechnet, eine SDiagouale ooit bem ©nbpunfte ber Vorher*
fante gelegt, wo biefe ^Diagonale, bie burch ben ©nbputtft ber

Oiefenliuie zur Vorberfante gezogene parallele trifft, ift bie

Außenfante beS Hinterfußes unb fomit auch bie hintere SSreite

beftimmt. Alan erhält bei bett oben angenommenen Alaßeit
für Seffel 29 ©entimeter, für ben g-auteuil beinahe 42 ©enti*
meter, waS unferen im ©ebrauche ftehenben Oimenfionen
ganz genau eutfpricht.

©iner Ataßübereinftimmung fei hier uod) erwähnt: ©cua*
bor ftellte im SjSarfe einen Vauillon nad) altinbianifcßem
Alufter anS. An ber Außenfeite biefeS SßaoillonS waren in
Stein hal&zbliubertfct) ausgehöhlte Siße angebracht. Oie
Höhe ber Sißfanie ift 45 ©entimeter, ber Ourcßmeffer beS

Borberen ApalbfreifeS 43 unb bie Oiefe beS fealben SßlinberS,
alfo hier bie Sißtiefe, 58 ©entimeter.

Sdl m eijerifdjer (9 eu> er ö c u er et n.
(Dffij. äßittöeilung beS ©eïretariatS omit '2t. Qattuar 1891.)

3n feiner Sißung uom 23. Sanuar ftellte ber 3entral=
Borftaab oorerft Aeglement, Vorf#iften unb Vübget für bie

nom 31. 9Kai bis 21. 3uni 1891 in Sern ftattfinbenbe
fchweizerifche AuSftellung Bon prämirten ßeßrlingSarbeiten feft.
2)ie ©inführnng beS Sehrbriefes als ©rfah für baS bisher
oerwenbete ®iploitt nebft 3luSweiSlarte würbe, mit thunlidp
fter Serüdfichtigung geänderter SBünfche, genehmigt, nachbem

gegen bk Üleueruug oon teiner Seite Dppofition erfolgte.
eÇi'tr eine ©nquete über bie 3lnfi#en ber 311itglieber be=

Züglid) ber SBunbeSgefehgebung beireffenb ®ranteu= unb Uufalb
oerficheruug ift folgenbeS fÇrageufchema genehmigt worben:
1. Soll bie Uranien* unb Unfalloerficherung für alle 2litge=
ftellten, Arbeiter, HülfSarbeiter unb Sehrlinge fämmtlicher
wirthfdiaftlichen betriebe (Snbuftrie, ©emerbe, ßanbwirthf#aft,
Hanbel, 21erfehr 11. f. m.), fowie für bie ®ienftboten obltga=
torifch ertlärt werben? Ober für einzelne biefer ©rwerbS*
flaffen nur fafultatin unb für welche? 2. 3fi auch ben
Arbeitgebern unb anberu nicht BerfidieruugSpflichtigen fJSer=

fönen bie Ulöglichlcit ber Ü8erfid)crung bis zu einem gewiffen
SSerficherungSmapimum unb unter gleichen Sebinguugcn zu
gewähren? 3. 3n Welchem SSerhältnife foil ber Arbeitgeber
uub^ in weld)ent ber Arbeiter an bie Afranletc unb Unfall^
nerficheruug Seiträge leiften? 4. Soll fid) bie tSerficberung
auf alle Sranfheiteu unb Unfälle ber SSerficherteu erftreden?
Ober Welche Ausnahmen finb zwetfmäffig? 5. Surd) welche
#afjnal)men Jann bie UufaEBerhütung wirtiam geförbert wer»
ben? 6. 3n welcher SBeife tonnten bie Arbeitgeber unb
Arbeiter an ber Organifation, Verwaltung ober Auffid)t ber
ftaatlichen Sranten« unb UnfaßoerficherungSanftalt zur 5Dîit=

wirfung herangezogen werben? (NB. $ür bie Veantwor=
tung aller fragen wirb eirtläfelicfee Vegrünbung, womöglich
unter^ Anführung non Veifpielen aus ber VrapiS, gewünfeht.

tod)(iedlid) nahm ber 3entraloorftanb nod) Senntnife Bon
bem foeben in .Uraft getretenen ©efeße beS SantonS Aenen=
bürg betreffenb S#tß ber Seljrlinge unb beauftragte bas
Vüreau, baS ©efeß in beutfd)er nnb franzöfifher Sprache zu
oerbreiten unb bezüglich ber barin Borgefehenen obligatorifchen
©inführnng Bon SehriingSprüfungen mit bem StaatSratl) beS

Sautons Àeuenburg eine Vereinbarung zu treffen.

Illuftrirte schweizerische Handwerker-Zeitung 457

schließlicher Berücksichtigung der einen die anderen beinahe

ganz aufgehoben werden. Ein halbwegs harmonischer Aus-
gleich kann deshalb nur auf Kosten aller stattfinden. Und
dieses Letztere nehmen wir auch an der Mehrzahl der aus-
gestellten Objekte wahr, obwohl ja Ausschreitungen in jeder
Richtung vorkommen und man die zierlichsten, gebrechlichsten

Stühle neben massiven und schwerfälligen findet.

In Frankreich, speziell Paris, findet man im Allgemeinen
niedrige Sitzhöhen von 35, 4V bis höchstens 45 Centimeter,
das letztere Maß wird besonders für Exportsessel gewählt.
Schweden, England, dann die Vereinigten Staaten von Nord-
amerika haben Sitzhöhen von über 45 bis 50 Centimeter.
Diese Dimensionen gelten hauptsächlich nur von massiven,

nicht gepolsterten Sitzen.
Was nun den Winkel betrifft, den die Sitzfläche mit der

festen Rücklehne bildet, so herrscht hier wohl die größte Ver-
schiedenheil, obwohl sich doch die Mehrzahl in der Nähe des

vom Schreiber dieser Zeilen seinerzeit gefundenen Normal-
Winkels von l05" bewegt. Diesbezügliche Messungen er-

gaben Winkel von 96" bis 138".
Bei der Form der Sitzfläche ist die Ebene die vorrherr- I

schende (die gepolsterten Möbel natürlich ausgenommen). Ver-
^

schiedene Versuche sind übrigens vorhanden, dieser Sitzfläche
mehr eine für den Sitzenden bequemere Form zu geben;
insbesondere mittelst dem Abschrägen derselben gegen rück-

wärts. Eine Sitzflächc ganz dem Körperbau anzubequemen,

bringt Schweden in dem ans Holz gefertigten Sattelsitz. Es
muß übrigens erwähnt werden, daß aus den Vereinigten
Staaten Nordamerika's bereits ein starker Export in solchen
Sesseln mit Sattelsitzen nach Brasilien nnd Argentinien
existirt.

An Versuchen, durch Konstruktion ein proportionelles
Maß für die Verhältnisse der Sitzmöbel zu finden, fehlt es
auch in der Ausstellung nicht. Es sind zwei Fachschulen,
die sich damit befassen: „iìtmoiraAs industrial das su-
kairks ds I'lflbsuisksrrs, rus da Otrarsukou 49" und

die „stleols uruuisipals proksssiouslls d'^ursulzlsiusuk,
25, rus ds Rsuillzt", beide in Paris. Von der ersten

Schulwerkstätte ist an einem Modelle ein Versuch dargestellt,
den Winkel der Sitzflächc mit der Rücklehne zu finden. Hier-
bei ist die Sitztiese mit 38 Centimeter, die Sitzhöhe mit 45
Centimeter angenommen. Von der Mitte der Sitzfläche wird
eine Senkrechte nach unten errichtet und auf dieser, vom Sitze

an gerechnet, 14/z Sitzhöhe aufgetragen, von dem gefundenen
Punkte eine Gerade an die Hintere Sitzkante gezogen und
darüber hinaus verlängert; diese Verlängerung bildet mit der

Sitzfläche den gesuchten Rücklehnenwinkel. Die gefundene
Gerade wird zugleich als Erzeugende für die Bogen der Rück-

lehnenschwingen benutzt, indem hierzu der vom BcrührungS-
punkte der Geraden mit der Hinterkante nach dem Mittel-
Punkt der Sitzflächc gezogene Radius dient.

Bei den oben angegebenen Maßen der Sitztiefe nnd der
Sitzhöhe entspricht der gefundene Winkel ganz dem Bedürf-
nisse des Sitzenden, er hat 105,5". Bei tieferen Sitzen,
z. B. bei Lehnstühleiy ivird dieser Winkel viel zu groß und
die Rücklehne zu weit nach rückwärts gebogen; die Kon-
struktion ist daher nur für den speziell angegebenen Fall ver-
wendbar.

In dieser Schule ist auch der Versuch gemacht worden,
aus einem Fauteuil, einem Sessel nnd einem Tabouret ein
bequemes und leicht zusammenstellbares Ruhebett herzustellen.

In der zweitgenannten Schule macht I. Verchsre, slrsk
dss travaux ds Ussols, einen Versuch, ans graphischem
Wege bei gegebener vorderer Breite und gegebener Tiefe des

Sitzes die richtige Hintere Breite desselben nnd somit die

Stellung der Hinterfüße zu ermitteln. Diese Konstruktion

ist für Stühle und Fauteuils berechnet; sie bestehr in Fol-
gendem: Auf der Mitte der gegebenen Vorderkante, bei einem

Sessel 40 Centimeter, bei Fauteuils 60 Centimeter, wird die

Sitztiefe mit 38, beziehungsweise mit 50 Centimeter errichtet.
Diese Tiefen werden in zwölf gleiche Theile getheilt nnd
durch den siebenten Theilungspunkt, von der Vorderkante an
gerechnet, eine Diagonale von dem Endpunkte der Vorder-
kante gelegt, wo diese Diagonale, die durch den Endpunkt der

Diefenlinie zur Vorderkante gezogene Parallele trifft, ist die

Außenkante des Hinterfußes und somit auch die Hintere Breite
bestimmt. Man erhält bei den oben angenommenen Maßen
für Sessel 29 Centimeter, für den Fauteuil beinahe 42 Centi-
meter, was unseren im Gebrauche stehenden Dimensionen
ganz genau entspricht.

Einer Maßübereinstimmung sei hier noch erwähnt: Ecua-
dor stellte im Parke einen Pavillon nach altindianischem
Muster aus. An der Außenseite dieses Pavillons waren in
Stein halbzylinderisch ausgehöhlte Sitze angebracht. Die
Höhe der Sitzkante ist 45 Centimeter, der Durchmesser des

vorderen Halbkreises 43 und die Tiefe des halben Zylinders,
also hier die Sitztiefe, 58 Centimeter.

Sch w eizerischer G e w ervever ei ».
lOffiz. Mittheilung des Sekretariats vvm 24. Januar 18S1.)

In seiner Sitzung vom 23. Januar stellte der Zentral-
Vorstand vorerst Reglement, Vorschriften und Büdget für die

vom 31. Mai bis 21. Juni 1891 in Bern stattfindende
schweizerische Ausstellung von prämirten Lehrlingsarbeiten fest.

Die Einführung des Lehrbriefes als Ersatz für das bisher
verwendete Diplom nebst Ausweiskarte wurde, mit thunlich-
ster Berücksichtigung geäußerter Wünsche, genehmigt, nachdem

gegen die Neuerung von keiner Seite Opposition erfolgte.
Für eine Enquete über die Ansichten der Mitglieder be-

züglich der Bundesgesetzgebung betreffend Kranken- und Unfall-
Versicherung ist folgendes Fragenschema genehmigt worden:
1. Soll die Kranken- und Unfallversicherung für alle Auge-
stellten, Arbeiter, Hülfsarbeiter und Lehrlinge sämmtlicher
wirthschaftlichen Beiriebe (Industrie, Gewerbe, Landwirthschaft,
Handel, Verkehr u. s. w.), sowie für die Dienstboten obliga-
torisch erklärt werden? Oder für einzelne dieser Erwerbs-
klaffen nur fakultativ nnd für welche? 2. Ist auch den
Arbeitgebern und andern nicht Versicherungspflichtigen Per-
sonen die Möglichkeit der Versicherung bis zu einem gewissen
Verstcherungsmaximum und unter gleichen Bedingungen zu
gewähren? 3. In welchem Verhältniß soll der Arbeitgeber
und in welchem der Arbeiter an die Kranken- nnd Unfall-
Versicherung Beiträge leisten? 4. Soll sich die Versicherung
auf alle Krankheiten und Unfälle der Versicherten erstrecken?
Oder welche Ausnahmen sind zweckmäßig? 5. Durch welche
Maßnahmen kann die Unfallverhütung wirksam gefördert wer-
den? 6. In welcher Weise könnten die Arbeitgeber und
Arbeiter an der Organisation, Verwaltung oder Aufsicht der
staatlichen Kranken- und Unfallversicherungsanstalt zur Mit-
Wirkung herangezogen werden? (NB. Für die Beantwor-
tung aller Fragen wird einläßliche Begründung, womöglich
unter Anführung von Beispielen aus der Praxis, gewünscht.

Schließlich nahm der Zentralvorstand noch Kenntniß von
dem soeben in Kraft getreteneu Gesetze des Kamons Neuen-
bürg betreffend Schutz der Lehrlinge und beauftragte das
Büreau, das Gesetz in deutscher und französischer Sprache zu
verbreiten und bezüglich der darin vorgesehenen obligatorischen
Einführung von Lehrlingsprüfungen mit dem Staatsrath des

Kantons Neuenburg eine Vereinbarung zu treffen.
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